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Absenderin/Absender/Firma  Sachbearbeiter/-in Telefon 

   03431/6628-30 

  E-Mail Telefax 

  hauptamt@grossweitzschen.de 03431/6628-32 

  Eingangsdatum: 

 

Anschrift zuständige Behörde 

 
Gemeindeverwaltung Großweitzschen 
Hauptamt 
Untere Straße 4 
04720 Großweitzschen 

 

 

 

Antrag auf Genehmigung eines Klasse II Feuerwerkes  
außerhalb der Zeit vom 31.12. – 01.01. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich / wir beantragen eine einmalige Freistellung vom Verwendungsverbot des § 24 Abs. 1 der 
1. SprengV (Bekanntmachung 31.01.1991, BGB 1, S. 169). 

Es werden keine Feuerwerkskörper der Klassen III und IV eingesetzt. Ein Pyrotechniker mit 
Erlaubnis gemäß § 27 oder Befähigungsschein nach § 20 SprengG ist aus diesem Grund 
nicht erforderlich. 

Ich / wir beantragen zudem die notwendige Ausnahmegenehmigung gemäß § 24 Abs. 1 der 
1. SprengV zur Beschaffung des vorgesehenen Kleinfeuerwerks der Klasse II. 

Ich / wir versichern, dass kein Abrennen des Kleinfeuerwerks in der Nähe von Anlagen und 
Gebäuden erfolgt, die in § 24 Abs. 1 der 1. SprengV als schützenswert definiert werden. 

Ort, Adresse des Feuerwerkes 

  

Grund/Anlass 

  

Veranstaltungsdatum/Uhrzeit/Dauer 
des Feuerwerkes 

  

Entfernungen zu besonders  
brandempfindlichen Gebäuden und 
Anlagen 

  
 

m 

Sicherungsmaßnahmen/ 
Absperrmaßnahmen/ 
sonstige Vorkehrungen 
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Der Abschussort befindet sich in mind. 150 m Abstand zu naturschutzrelevanten Gebieten 

(Feldgehölzen, Wäldern und Forsten, Schutzgebieten nach Naturschutzrecht, nach § 30 

BNatSchG i.V.m. § 21 SächsNatSchG besonders geschützten Biotopen, Parks). 

   □*  Ja     □ Nein, bitte Entfernung angeben 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

 

 

Wird das Feuerwerk in Richtung naturschutzrelevanter Gebiete geschossen? (Feldgehölze, 

Wälder und Forste, Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 

SächsNatSchG besonders geschützten Biotope, Parks) 

   □  Ja, bitte benennen   □ Nein 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

 

 

Es kommen ausschließlich Lichtfeuerwerkskörper zum Einsatz. (Ein Abschuss von Böllern 

erfolgt nicht.) 

   □  Ja     □ Nein, bitte benennen 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

 

 

 

Ort, Datum: 

 

 Unterschrift des Antragstellers: 

 

 


